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Stimmgewichtung im Amtsausschuss
hier: Streichung der zum 01.06.2018 in Kraft tretenden Neuregelung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
09.11.2017 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:

Zum 01.06.2018 treten einige Änderungen der Amtsordnung in Kraft. Hierunter fällt auch 
die Regelung im dann neuen § 9 Abs. 2 AO:

„Die Gemeinden haben je angefangene 250 Einwohnerinnen und Einwohner eine Stimme 
im Amtsausschuss. Die Stimmen werden zu gleichen Teilen auf deren Mitglieder im Amts-
ausschuss aufgeteilt; rechnerisch verbleibende Stimmrechte werden von der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister wahrgenommen.“

Diese Regelung führt zu einer deutlichen Schwächung des Einflusses kleinerer Gemein-
den im Amtsausschuss.

Der Amtsausschuss des Amtes Hohe Elbgeest hat insgesamt 27 Mitglieder, davon ist ein 
Mitglied nicht stimmberechtigt (der Gutsvorsteher des Forstgutsbezirkes Sachsenwald). 
Von den 26 stimmberechtigten Mitgliedern hat die Gemeinde Aumühle derzeit 4 Stimmen, 
dies entspricht einem prozentualen Anteil von 15,4 %. Nach der neuen Regelung hat der 
Amtsausschuss insgesamt 83 Stimmen (die sich weiterhin auf die 26 Mitglieder verteilen), 
wovon die Gemeinde Aumühle 13 Stimmen haben wird. Der prozentuale Anteil dieser 
Stimme entspricht dann 15,7 %. Zum Vergleich: Bei der Gemeinde Wiershop, die zurzeit 1 
von 26 Stimmen hat, wird sich dieses auf 1 Stimme von 83 Stimmen verändern (bislang 
3,8 b%, neu nur noch 1,2 %). Durch die neue Regelung werden also kleine Gemeinden 
benachteiligt, große Gemeinden profitieren davon, zumindest im Bereich des Amtes Hohe 
Elbgeest. 

Die Auswirkungen dieser Änderung für das Amt Hohe Elbgeest sind aus der beigefügten 
Anlage ersichtlich.

Der Anteil der Gemeinde Wiershop am Gesamtaufkommen der Amtsumlage im Amt Hohe 
Elbgeest von 0,94 % würde allerdings für die neue Regelung sprechen, da hier eine grö-
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ßere Annäherung an den Prozentsatz des neuen Stimmanteils in Höhe von 1,2 % erreicht 
wird. Die Gemeinde Aumühle hat im Jahr 2017 einen prozentualen Anteil an der Amtsum-
lage von 16,28 %.

Es gibt jedoch weitere Nachteile der neuen Regelung:

Fraglich ist, wie diese Regelung in der Praxis gelebt werden soll. Schon bei einfachen Ab-
stimmungen muss genau protokolliert werden, wer wie abgestimmt hat, um das endgültige 
Abstimmungsergebnis berechnen zu können. Allein dass das Abstimmungsergebnis zu-
künftig berechnet werden muss, erscheint absurd. Es entsteht unnötiger Verwaltungsauf-
wand.

Wie unter Anwendung der zukünftigen Regelung geheime Abstimmungen bei Wahlen er-
folgen sollen, ist bislang nicht geklärt Diese sind bei Anwendung der neuen Regelung nur 
mit erheblichen Mehraufwand möglich, z. B. mit Stimmkarten. Hier stellt sich jedoch die 
Frage, wie garantiert werden kann, dass die Stimmen einheitlich abgegeben werden.

Es kann zudem zu Veränderungen bei der Stimmengewichtung zwischen den im Amts-
ausschuss vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften führen. Dabei könnte die Kon-
stellation entstehen, dass zwar das gebundene Vorschlagsrecht für die Wahl der Amtsvor-
steherin oder des Amtsvorstehers (§ 11 Abs. 2 Amtsordnung, richtet sich nach Zahl der 
Amtsausschussmitglieder) bei einer Gruppierung liegt, diese aber nach dem Ergebnis der 
Stimmengewichtung weniger Stimmen aufbringt.

Es wird daher vorgeschlagen, dass der Bürgermeister beauftragt wird, sich für die Strei-
chung dieser Neuregelung, z. B. über den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und 
Landtagsabgeordnete, einzusetzen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Aumühle beauftragt den Bürgermeister, sich im Namen der Ge-
meinde Aumühle für die Streichung der zum 01.06.2018 in Kraft tretenden Änderungen 
der Amtsordnung in Bezug auf die Stimmgewichtung im Amtsausschuss (neuer § 9 Abs. 2 
AO) einzusetzen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung aus-
geschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage: 
Darstellung der Änderungen aufgrund der Einführung der Stimmgewichtung im Amtsaus-
schuss des Amtes Hohe Elbgeest

Datum: Unterschrift:
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